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Stadt Weißenburg i. Bay. 
20  Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wäh-

lerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl des Stadtrats, der Oberbürgermeisterin oder des Ober-
bürgermeisters, des Kreistags, des Landrats am 8. März 2026 

1.     Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete(n) Wahl(en) 
zu den Stimmbezirken der Stadt Weißenburg i.Bay. wird in 
der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor 
der Wahl) während der allgemeinen Dienststunden von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
am Montag, Dienstag und Mittwoch von 13.00 Uhr bis 16.30 
Uhr, und am Donnerstag in der von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

       in der Stadtverwaltung Weißenburg i.Bay., Einwohner-
melde- und Wahlamt, Zimmer Nr. C01, Marktplatz 19 (Ein-
gang „Auf der Wied“), 91781 Weißenburg i.Bay., barriere-
frei, 

       für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlbe-
rechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

2.     Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat. 

       Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Be-
schwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3.     Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht 
ausüben zu können. 

Nr. 6 7. Februar 2026Erscheint jeden Samstag

4.     Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen 
Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstim-
men, in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis be-
steht. 

5.     Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 
5.1.  bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-

mungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 
hat, 

5.2.  bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein 
zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hier-
für nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

5.3.  durch Briefwahl. 
6.     Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1   eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person. 
       Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr 
       in der Stadtverwaltung Weißenburg i.Bay., Einwohner-

melde- und Wahlamt, Zimmer Nr. C01, Marktplatz 19 (Ein-
gang „Auf der Wied“), 91781 Weißenburg i.Bay., barriere-
frei, 

       schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzli-
cher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 

6.2   eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person, wenn 

       a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 
Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 
12 Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz 
(vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

       b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten 
Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, 

       c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt wor-
den ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen 
wurde. 

       Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeich-
neten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.  

7.     Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie 
oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Per-
son infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst 
beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf 
sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens be-
dienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft 
zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahl-
berechtigten Person entspricht. 

8.     Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 

A M T S B L AT T  
des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen 
und der Großen Kreisstadt Weißenburg i. Bay.

Druck und Verlag: Buch- und Offsetdruckerei Braun & Elbel GmbH & Co. K. G., Weißenburg i. Bay., Wildbadstraße 16, Tel. 0 91 41 / 85 90 90 

Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 
Sitz: 91781 Weißenburg i. Bay. - Bahnhofstraße 2 
Telefon: 09141/902 - 0 - Telefax: 09141/902 - 108  
E-Mail: poststelle@landkreis-wug.de 
Internet: www.landkreis-wug.de 

Öffnungszeiten der Dienstgebäude: 
Montag - Donnerstag: 08.00 - 16.00 Uhr 
Freitag:                   08.00 - 12.00 Uhr 
Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. Natürlich besteht auch 
die Möglichkeit, einen Termin außerhalb der angegebenen Öffnungszeiten 
zu vereinbaren. Im Bereich der Kfz-Zulassung und des Führerschein- 
wesens bitten wir immer um vorherige Terminvereinbarung.

Stadt Weißenburg i. Bay. 
Marktplatz 19  -  Postfach 569  -  Tel. 09141/907-0  -  Fax: 09141/907-138 
Internet: www.weissenburg.de  -  E-Mail: stadt@weissenburg.de 

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung: 
Montag bis Freitag        08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
und am Nachmittag      nach vorheriger Terminvereinbarung 

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt, Passamt, Fundbüro: 
Montag:                        08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Dienstag:                      08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag:   08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag:                  08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr



       a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
       b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
       c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zu übersenden ist, 
       d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 
       Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt 

oder amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden 
nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaub-
haft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

9.     Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An an-
dere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen 
Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung 
der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Ver-
langen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte 
Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen 
selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 
darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedie-
nen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu 
machen, dass sie entsprechend dem Willen der wahlberech-
tigten Person handelt. 

10.   Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer  
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-
sche Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtig-
ten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberech-
tigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

11.   Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sor-
gen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der 
verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zuge-
hörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 
Uhr eingeht. 

       Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, 
ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

03. Februar 2026 
Stadt Weißenburg i.Bay. 

Jürgen Schröppel, Oberbürgermeister 

Andere Behörden 

21  Infoabend der Wirtschaftsschule Gunzenhausen am 10.02.2026 
von 18:30 – 20:00 Uhr 

Für den 10. Februar lädt die Wirtschaftsschule alle interessierten 
Eltern und Kinder zu einem Infoabend ein. Dort werden der 
Schulleiter, die Beratungslehrkraft und einige Fachbetreuer die 
Besonderheiten und die Aufnahmebedingungen der Wirtschafts-
schule vorstellen und Ihre Fragen beantworten. Außerdem er-
fahren Sie etwas über unsere Eingangsklassen und die Ab-
schlussmöglichkeiten. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne auch persönlich zur 
Verfügung (09831/6742-70 oder unter www.bs-af.de) 

Die Schulleitung 

22  Anmeldewochen für die Wirtschaftsschule Gunzenhausen 
vom 23.02. – 06.03.2026 

In den Wochen vom 23.02. – 06.03.2026 können Sie Ihre Kinder 
an der 4- und 2-stufigen Wirtschaftsschule anmelden. 
4-stufige Wirtschaftsschule (mit Vorklasse 6 und Vorstufe 5 in 
Genehmigung) (6. – 10. Klasse) 
Anmelden können sich Schülerinnen und Schüler der Mittel-, 
Realschule und Gymnasien für die 6. und die 7. Klasse. Für 
Schülerinnen und Schüler des M-Zuges der Mittelschule, der  
Realschule und der Gymnasien ist eine Anmeldung auch für die 
8. Jahrgangsstufe möglich. 
2-stufige Wirtschaftsschule (10. + 11. Klasse) 
Anmelden können sich hier Schülerinnen und Schüler nach dem 
erfolgreichen Besuch der 9. Klasse der Mittelschule, der Real-
schule oder des Gymnasiums. 
Anmeldung: 
Bitte füllen Sie vorab das Online-Formular unter aus. 
➔ www.bs-af.de – Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt persönlich durch einen Erziehungs- 
berechtigten. Bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 
- letztes Zeugnis im Original 
- Geburtsurkunde 
- Masernnachweis 
Öffnungszeiten des Sekretariats in den Anmeldewochen 
Montag – Freitag             08:00 – 13:00 Uhr 
Dienstag + Donnerstag   13:00 – 16:00 Uhr 
Telefonische Informationen erhalten Sie außerdem unter 
09831/6742-70 oder unter www.bs-af.de.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


